
Mitglied in einem Jahr zu leistenden Arbeitseinheiten 
fest. Eine Vorschrift gleicher Art ist in Ziff. 31 und 32 
Musterstatut Typ III zu sehen. Hier ist festgelegt, daß 
von den verbliebenen Einkünften bis 20 Prozent als 
Bodenanteile für die Mitglieder und mindestens 80 Pro
zent zur Bezahlung der geleisteten Arbeitseinhei
ten verwendet werden müssen. Das individuelle Statut 
einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft 
kann sich jedoch mit der Formulierung des Muster
statuts „bis 20 Prozent“ und mindestens „80 Prozent“ 
nicht begnügen. Es muß vielmehr einen bestimmten 
Prozentsatz festlegen, z. B. 80 Prozent und 20 Prozent 
oder 90 Prozent und 10 Prozent. Damit ist nicht gesagt, 
daß diese Festsetzung dann ein für allemal verbindlich 
ist. Ergeben sich in der Produktion und der Ent
wicklung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenos
senschaft Besonderheiten, die eine Änderung recht- 
fertigen, so kann dies durch einen Beschluß der 
Mitgliederversammlung geschehen. Soweit also die 
Musterstatuten derartige Bestimmungen enthalten, be
wegen sich die Ergänzungen und Änderungen der 
individuellen Statuten in dem von den Musterstatuten 
festgelegten Rahmen und sind darum auch zulässig.

II
W e r n e r  vermittelt in seinem Beitrag wertvolle Er

fahrungen, wie es dem Juristen am besten möglich ist, 
die Genossenschaftsbauern mit dem Recht der LPG ver
traut zu machen. Begrüßenswert ist sein Vorschlag, die 
Teilnahme an den Mitgliederversammlungen der Land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zum An
laß zu nehmen, strittige Rechtsfragen zu klären, Hin
weise für eine Verbesserung der Arbeit zu geben und 
somit das Vertrauen der Mitglieder zu erwerben. Seine 
weiteren Vorschläge lassen erkennen, daß sich unsere 
Juristen auch einige landwirtschaftliche Fachkenntnisse 
aneignen müssen, wenn ihre Arbeit auf den Dörfern 
erfolgreich sein soll. Auf einige von Werner zur Diskus
sion gestellte Vorschläge möchte ich antworten.

1. Werner sieht als ein wesentliches Mittel zur He
bung der Arbeitsdisziplin in den Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften die weitere Unterteilung 
der Bezahlung für geleistete Arbeitseinheiten an. Er 
schlägt darum vor, daß bei Nichterfüllung der im indi
viduellen Statut für jedes Mitglied festgelegten Min
destanzahl zu leistender Arbeitseinheiten ein prozen
tualer Abzug von der Summe erfolgen soll, die für jede 
Arbeitseinheit auszuzahlen wäre. Bei Übererfüllung der 
Mindestanzahl soll dagegen ein Aufschlag gewährt wer
den. Aus Werners Vorschlag spricht das ernsthafte 
Suchen nach neuen Wegen, der oftmals noch anzutref
fenden mangelhaften Arbeitsdisziplin in den Landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften zu begegnen. 
Der von Werner gewiesene Weg ist meiner Ansicht 
nach jedoch nicht gangbar, weil für ihn im geltenden 
Recht der LPG keine Rechtsgrundlage zu finden ist.

Die in der Musterbetriebsordnung für Landwirtschaft
liche Produktionsgenossenschaften vorgesehenen Maß
nahmen zur Festigung der Arbeitsdisziplin enthalten 
keinen Hinweis darauf, daß das LPG-Mitglied bei un- 
entschuldigtem Fernbleiben von der Arbeit eine gerin
gere Bezahlung der geleisteten Arbeitseinheiten erhal
ten soll. Der Abzug von Arbeitseinheiten (gern. Ziff. 12 
Buchst, b Musterbetriebsordnung) ist eine vom Vor
stand einzuleitende Maßnahme, wenn die geleistete Ar
beit mangelhaft ist und nicht nachgeholt werden kann. 
Sie wird aber nicht bei unentschuldigtem Fernbleiben 
von der Arbeit zu ergreifen sein. Für derartige Fälle 
sind andere Erziehungsmittel in der Musterbetriebs
ordnung vorgesehen: Kritik in der Brigade oder an der 
Wandzeitung, Erteilung einer Verwarnung durch den 
Vorstand oder Erteilung einer Rüge durch die Mitglie
derversammlung. Schließlich bietet auch Ziff. 25 Muster
statut Typ III eine Möglichkeit, schlechte Arbeitsdiszi
plin des Mitglieds bei der Verteilung der Einkünfte zu 
berücksichtigen. Die veränderte Fassung der Ziff. 25 
lautet im Abs. 2: „Anteile für den eingebrach ten Boden 
werden nur dann in voller Höhe gewährt, wenn der von 
der Mitgliederversammluing beschlossene Mindestsatz an 
Arbeitseinheiten geleistet wurde .. ,“8).

Andere als die genannten Erziehungsmaßnahmen 
kennt das Recht der LPG für unentschuldigtes Fem-

8) vgl. Bekanntmachung des Beschlusses des Ministerrates 
über die Zustimmung zu den Maßnahmen und Empfehlungen 
der III. Konferenz der Vorsitzenden und Aktivisten der LPG 
vom 20. Januar 1955 (GBl. I S. 53 ff.) Abschn. H, Ziff. 3.

bleiben von der Arbeit nicht. Sie genügen m. E. und 
bedürfen keiner Ergänzung. Auch Werner muß bestä
tigen, daß in den seltensten Fällen von den genossen
schaftlichen Erziehungsmitteln Gebrauch gemacht wird, 
um die Arbeitsdisziplin zu festigen. Ihre Anwendung ist 
aber ein Mittel, die von ihm geschilderten Zustände zu 
beseitigen. Allerdings darf nicht übersehen werden, daß 
die Ursache der schlechten Arbeitsdisziplin in einzelnen 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften nicht 
nur in der Verantwortungslosigkeit der Mitglieder zu 
suchen ist — und insoweit ist Werners Einteilung der 
LPG-Mitglieder in verschiedene Kategorien nicht sehr 
glücklich —, sondern oftmals darin zu finden sein wird, 
daß es der Vorstand und die ihn anleitenden staatlichen 
Organe noch nicht verstanden haben, die sozialistischen 
Prinzipien einer Wirtschaftsführung zu verwirklichen. 
Hierzu gehören die Bildung ständiger Produktions
brigaden und ihre Ausrüstung mit dem notwendigen 
toten und lebenden Inventar, die Aufschlüsselung des 
Arbeitsplans und die Einführung des Leistungsprinzips. 
Davon nicht zu trennen ist die Bewertung der Arbeit 
nach gut durchdachten Arbeitsnormen, die das mate
rielle Interesse an der Arbeit bei den Mitgliedern för
dert. Ehe diese Voraussetzungen in allen Genossen
schaften bestehen, wird auch von uns noch geduldige 
Aufklärungsarbeit geleistet werden müssen.

2. Für den Fall, daß Genossenschaftsbauern mehr als 
die durch die Mitgliederversammlung festgelegte An
zahl von Arbeitseinheiten leisten, schlägt Werner eine 
Prämiierung dieser Mitglieder in der Weise vor, daß sie 
eine prozentual höhere Bezahlung für die über die zu 
leistende Mindestanzahl hinausgehenden Arbeitsein
heiten erhalten sollen. Die Verwirklichung dieses Vor
schlags scheint mir nur angemessen zu sein, wenn die 
im Plan vorgesehene Gesamtsumme von Arbeitsein
heiten nicht geleistet wird. In solchen Fällen müßte die 
Mitgliederversammlung, wie bei den in Ziff. 11 vor
gesehenen Auszeichnungen, einen Beschluß fassen. Bei 
Übererfüllung der geplanten Gesamtsumme von 
Arbeitseinheiten gilt es einiges zu bedenken. Die Höhe 
der für eine Arbeitseinheit zu zahlenden Geldsumme 
und Naturalien wird nidit zuletzt auch dadurch be
stimmt, ob es der Genossenschaft gelungen ist, die 
Summe der geplanten Arbeitseinheiten nicht wesent
lich zu überschreiten. Es ist darum notwendig, den 
höchsten Nutzeffekt mit den geplanten Arbeitseinhei
ten zu erzielen. Stehen also die über den Plan 
hinaus geleisteten Arbeitseinheiten in keinem guten 
Verhältnis zum erzielten Gesamtprodukt, dann 
wirkt sich das nachteilig auf die Höhe der Be
zahlung der Arbeitseinheiten aus. Für Übererfül
lung des Produktionsplans sieht Ziff. 11 der Muster
betriebsordnung eine Prämiierung der besten Brigade
mitglieder vor, und darüber hinaus sollte die über
durchschnittliche Leistung nach den auf der III. Konfe
renz der Vorsitzenden und Aktivisten der Landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften beschlossenen 
Maßnahmen9) bezahlt und gewürdigt werden. Wenn 
aber in den „Maßnahmen und Empfehlungen zur weite
ren Verbesserung der Arbeitsorganisation in der Feld
wirtschaft .. .“10) festgelegt wird, daß vor Berechnung 
der für die Übererfüllung zu zahlenden Prämie der 
Wert der über den Plan hinaus geleisteten Arbeits
einheiten vom Wert der mehr erzeugten Produkte ab
zuziehen ist, dann erscheinen mir meine oben geäußer
ten Bedenken gegenüber Werners Vorschlag gerecht
fertigt.

3. Abschließend sei die Aufmerksamkeit unserer Prak
tiker auf eine aktuelle Frage gelenkt, die auch Werner 
berührt. Es handelt sich um die in Ziff. 13 der Muster
betriebsordnung festgelegte Verpflichtung des Vorstan
des, bei Beschädigung von genossenschaftlichem Ver
mögen, Inventar, Maschinen und Geräten sowie bei Ver- 
endung von Vieh die Schuldfrage zu prüfen und den 
Schuldigen schadensersatzpflichtig zu machen. Nach der 
Formulierung dieser Bestimmung ist jeder dem genos
senschaftlichen Vermögen zugefügte Schaden zu er
setzen. Abgesehen von den Fällen, in denen eine straf
rechtliche Verfolgung eintritt, ist es aber fraglich, ob 
der Schadensersatzanspruch der Genossenschaft in vol
ler Höhe des erlittenen Schadens entsteht. Da es sich

9) vgl. Abschn. A und G der o. a. Bekanntmachung (GBl. 
1955 I S. 53. 66).

10) vgl. Abschn. G II, Ziff. 5 Buchst, f der o. a. Bekannt
machung (GBl. 1955 I S. 68).
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